
Fitnessraum-mitgliedsFormular

	
	

NachName/ VorName	 	 persoNal-Nr.	

schÜTZ	abTeiluNg

	
hat	an	der	einweisung	teilgenommen	und	erwirbt	durch	leistung	des	mitglieds	beitrags	die		
schÜTZ	Fitness-mitgliedschaft,	die	zur	Nutzung	des	Fitnessraums	der	schÜTZ	sporthalle	ohne		
aufsicht	im	rahmen	der	benutzungsordnung	und	der	gültigen	Öffnungszeiten	berechtigt.

	
	
Beginn der mitgliedschaFt: 

Die	mitgliedschaft	kann	von	beiden	seiten	mit	dreimonatiger Frist	zum	monatsende	gekündigt	
werden.	Das	beiderseitige	recht	zur	vorzeitigen	Kündigung	der	mitgliedschaft	aus	wichtigem		
grund	bleibt	unberührt.	bei	einem	ausscheiden	aus	dem	unternehmen	endet	die	mitgliedschaft	
automatisch.

höhe des mitgliedsbeitrags:	15,–	E	monatlich.	Der	mitgliedsbeitrag	wird	im	rahmen	der	
monatlichen	gehaltsabrechnung	verrechnet.

	
chip zur nutzung: personalisierter zugang	

Das	mitglied	bekommt	einen	personalisierten	chip,	der	den	Zugang	zum	Fitnessraum	während		
der	Öffnungszeiten	ermöglicht.	Der	chip	darf	nur	vom	mitglied	persönlich	verwendet	werden.		
Der	chip	ermöglicht	die	speicherung	der	Zugangszeiten	des	chipinhabers	auf	Dauer.	Kontrollen		
zur	Verhinderung	und	Verfolgung	von	missbräuchlicher	Verwendung	behält	sich	schÜTZ	vor.

Der	chip	ist	vor	Verschmutzungen,	hitze	und	Nässe	zu	schützen	und	sorgfältig	zu	verwahren.		
bei	Verlust	gelten	die	regelungen,	die	in	der	betriebsvereinbarung	getroffen	wurden.	

Das	mitglied	verpflichtet	sich	zur	einhaltung	der	benutzungsordnung.	Diese	ist	bestandteil	der		
vertraglichen	beziehung	und	kann	auch	in	der	sporthalle	eingesehen	werden.	Durch	die	unterschrift	
wird	bestätigt,	dass	das	mitglied	sie	in	allen	einzelheiten	verstanden	hat	und	einhalten	wird.

schÜTZ	wünscht	viel	spaß	beim	Training!

	
	

DaTum/orT	 	 	 	 uNTerschriFT	miTglieD	



Fitnessraum-einweisung

NachName/ VorName	 	 persoNal-Nr.	

	

schÜTZ	abTeiluNg

meldet	sich	für	die	einweisung	in	die	benutzung	des	Fitnessraums	der	schÜTZ	sporthalle	an.	mit	der	
unterschrift	wird	die	umseitige	benutzungsordnung	akzeptiert.	

Der	 interessent	 versichert,	 dass	 ihm	 keinerlei	 körperliche	 beschwerden	 bekannt	 sind,	 die	 gegen		
eine	benutzung	der	Fitnessgeräte	sprechen	bzw.	dass	im	rahmen	einer	ärztlichen	untersuchung	die	
unbedenklichkeit	festgestellt	wurde.	Die	Teilnahme	an	der	einweisung	und	die	weitere	benutzung	der	
geräte,	insbesondere	bezüglich	Dauer	und	belastung,	erfolgt	auf	eigene	gefahr.	schÜTZ	übernimmt	
keine	haftung	für	sportverletzungen,	Verluste	oder	sonstige	sach-,	personen-	und	Vermögensschäden,	
soweit	diese	nicht	auf	vorsätzlichem	oder	grob	fahrlässigem	Verhalten	von	schÜTZ	beruhen.	 	

DaTum	 	 	 	 uNTerschriFT	iNTeresseNT/ iN	

	

DaTum	Der	eiNweisuNg	 	 uhrZeiT	

	

Treffpunkt	ist	der	eingangsbereich	der	sporthalle.

Die	einweisung	erfolgte	durch	den	von	Technogym	geschulten	einweiser:

NachName	 	 	 VorName	

	

Der	eingewiesene	bestätigt	durch	seine	unterschrift,	dass	er	an	der	einweisung	teilgenommen	und	
die	ordnungsgemäße	gerätenutzung	verstanden	hat.	Die	weitere	Nutzung	im	rahmen	einer	schÜTZ	
Fitness-mitgliedschaft	und	der	benutzungsordnung	erfolgt	auf	eigene	gefahr.	

uNTerschriFT	eiNweiseNDe /r	 	 	 	 uNTerschriFT	eiNgewieseNe /r	
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